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19.2.2014 A7-0085/8 

Änderungsantrag 8 
Sven Giegold 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A7-0085/2014 
Werner Langen 
Versicherungsvermittlung 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 
 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) sämtliche Kosten und Nebenkosten in 

Bezug sowohl auf die 

Versicherungsvermittlung als auch auf 

Nebendienstleistungen, einschließlich 

gegebenenfalls der Beratungskosten, der 

Kosten des dem Kunden empfohlenen 

oder an ihn vermarkteten 

Finanzinstruments und der 

diesbezüglichen Zahlungsmöglichkeiten 

des Kunden sowie etwaiger Zahlungen 

durch Dritte; 

Or. en 

Begründung 

Text aus Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe d der MiFID eingefügt. 
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19.2.2014 A7-0085/9 

Änderungsantrag 9 
Sven Giegold 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A7-0085/2014 
Werner Langen 
Versicherungsvermittlung 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 24 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Informationen über sämtliche 

Kosten und Nebenkosten, einschließlich 

Kosten und Nebenkosten im 

Zusammenhang mit der 

Vermittlungsdienstleistung und dem 

Versicherungsprodukt, die nicht dadurch 

verursacht wurden, dass das zu Grunde 

liegende Marktrisiko zum Tragen 

gekommen ist, werden zusammengefasst, 

damit der Kunde die Gesamtkosten sowie 

die kumulative Wirkung auf die Rendite 

der Anlage verstehen kann, und – falls 

der Kunde dies verlangt – eine 

Aufstellung nach Posten. Gegebenenfalls 

werden solche Informationen dem 

Kunden regelmäßig, mindestens aber 

jährlich, während Laufzeit der Anlage zur 

Verfügung gestellt. 

 Die in Unterabsatz 1 und Absatz 6a 

genannten Informationen werden auf 

verständliche und eine solche Weise zur 

Verfügung gestellt, dass die Kunden bzw. 

potenziellen Kunden nach vernünftigem 

Ermessen die genaue Art und die Risiken 

der Wertpapierdienstleistungen und des 

speziellen Typs von 

Versicherungsanlageprodukt, der ihnen 

angeboten wird, verstehen können und 

somit auf informierter Grundlage 

Anlageentscheidungen treffen können. 

Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass 
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diese Informationen in standardisierter 

Form zur Verfügung gestellt werden. 

Or. en 

Begründung 

Text aus Artikel 24 Absatz 3 der MiFID eingefügt. 
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19.2.2014 A7-0085/10 

Änderungsantrag 10 
Sven Giegold 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A7-0085/2014 
Werner Langen 
Versicherungsvermittlung 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 24 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Wird eine 

Versicherungsanlageprodukt als Teil 

eines Finanzprodukts angeboten, das in 

Bezug auf die Informationspflichten 

bereits anderen Bestimmungen des 

Unionsrechts in den Bereichen 

Kreditinstitute und Verbraucherkredite 

unterliegt, unterliegt diese Dienstleistung 

nicht zusätzlich den Anforderungen der 

Absätze 2 und 3. 

 Informiert ein Versicherungsvermittler 

den Kunden darüber, dass die 

Anlageberatung unabhängig erbracht 

wird, dann 

 (a) bewertet die Firma eine ausreichende 

Auswahl von auf dem Markt angebotenen 

Versicherungsanlageprodukten, die 

hinsichtlich ihrer Art und Emittenten 

oder Produktanbieter hinreichend 

gestreut sein sollten um zu gewährleisten, 

dass die Anlageziele des Kunden in 

geeigneter Form erreicht werden können, 

und sie sollten nicht auf 

Versicherungsanlageprodukte beschränkt 

sein, die 

 (i) von der Wertpapierfirma selbst oder 

von Einrichtungen emittiert oder 

angeboten werden, die in enger 

Verbindung zur Wertpapierfirma stehen, 
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oder 

 (ii) von anderen Einrichtungen emittiert 

oder angeboten werden, zu denen die 

Wertpapierfirma so enge rechtliche oder 

wirtschaftliche Beziehungen, wie etwa 

Vertragsbeziehungen, unterhält, dass das 

Risiko besteht, dass die Unabhängigkeit 

der Beratung beeinträchtigt wird, 

 (b) nimmt die Firma für die Erbringung 

der Dienstleistung an die Kunden 

keinerlei Gebühren, Provisionen oder 

andere monetäre und nichtmonetäre 

Vorteile einer dritten Partei oder einer 

Person, die im Namen einer dritten Partei 

handelt, an oder behält diese. Kleinere 

nichtmonetäre Vorteile, die die 

Servicequalität für den Kunden 

verbessern können und die von ihrem 

Umfang und ihrer Art her nicht vermuten 

lassen, dass sie die Einhaltung der Pflicht 

des Versicherungsvermittlers, im 

bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu 

handeln, beeinträchtigen, sind 

unmissverständlich offenzulegen und 

fallen nicht unter diese Bestimmung. 

 Bietet der Versicherungsvermittler ein 

Portfolio-Management an, nimmt sie für 

die Erbringung der Dienstleistung an die 

Kunden keinerlei Gebühren, Provisionen 

oder andere monetäre oder nichtmonetäre 

Vorteile einer dritten Partei oder einer 

Person, die im Namen einer dritten Partei 

handelt, an oder behält diese. Kleinere 

nichtmonetäre Vorteile, die die 

Servicequalität für den Kunden 

verbessern können und die von ihrem 

Umfang und ihrer Art her nicht vermuten 

lassen, dass sie die Einhaltung der Pflicht 

der Wertpapierfirma, im bestmöglichen 

Interesse ihrer Kunden zu handeln, 

beeinträchtigen, sind unmissverständlich 

offenzulegen und fallen nicht unter diese 

Bestimmung.  

 Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 

dass nicht davon ausgegangen wird, dass 

Versicherungsvermittler ihre 
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Verpflichtungen nach Artikel 23 oder 

Absatz 1 dieses Artikel erfüllen, wenn sie 

eine Gebühr oder Provision zahlen oder 

eine Gebühr oder Provision erhalten oder 

einen nicht-monetären Vorteil im 

Zusammenhang mit der Bereitstellung 

eines Versicherungsanlageprodukts oder 

der Erbringung einer Nebendienstleistung 

einer Partei gewähren oder von einer 

Partei erhalten, sofern es sich bei dieser 

Partei nicht um den Kunden oder eine 

Person handelt, die im Auftrag des 

Kunden tätig wird, es sei denn, die 

Provision oder der Vorteil 

 – ist so gestaltet, dass die Qualität der 

jeweiligen Dienstleistung für den Kunden 

verbessert wird, und 

 – beeinträchtigt nicht die Erfüllung der 

Pflicht der Firma, im bestmöglichen 

Interesse der Kunden zu handeln. 

 Die Existenz, die Art und der Betrag der 

in Unterabsatz 1 genannten Gebühr oder 

Provision oder — wenn der Betrag nicht 

feststellbar ist — die Art und Weise der 

Berechnung dieses Betrages müssen dem 

Kunden vor Erbringung der betreffenden 

Wertpapier- oder Nebendienstleistung in 

umfassender, zutreffender und 

verständlicher Weise unmissverständlich 

offen gelegt werden. Gegebenenfalls hat 

die Wertpapierfirma den Kunden über 

den Mechanismus für die Weitergabe der 

Gebühren, Provisionen und monetären 

oder nicht-monetären Vorteile an den 

Kunden zu unterrichten, die sie im 

Zusammenhang mit der Erbringung der 

Versicherungsvermittlung und 

Nebenleistung eingenommen hat. 

 Die Zahlung oder der Vorteil, die bzw. der 

die Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen – wie 

Verwahrungsgebühren, Abwicklungs- 

und Handelsplatzgebühren, 

Verwaltungsabgaben oder gesetzliche 

Gebühren – ermöglicht oder für sie 

notwendig ist und wesensbedingt keine 
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Konflikte mit der Verpflichtung der Firma 

hervorrufen kann, im besten Interesse 

ihrer Kunden ehrlich, redlich und 

professionell zu handeln, unterliegt nicht 

der Anforderung nach Unterabsatz 1. 

 Eine Wertpapierfirma, die 

Wertpapierdienstleistungen für Kunden 

erbringt, stellt sicher, dass sie die 

Leistung ihrer Mitarbeiter nicht in einer 

Weise vergütet oder bewertet, die mit ihrer 

Pflicht, im bestmöglichen Interesse ihrer 

Kunden zu handeln, kollidiert. 

Insbesondere sollte sie keine 

Vereinbarung im Wege der Vergütung, 

Verkaufsziele oder auf sonstigem Wege 

treffen, die ihre Mitarbeiter verleiten 

könnte, einem Kleinanleger ein 

bestimmtes Finanzinstrument zu 

empfehlen, obwohl die Firma ein anderes, 

den Bedürfnissen des Kunden besser 

entsprechendes Finanzinstrument 

anbieten könnte. 

 Eine Wertpapierfirma, die Produkte 

kreiert, stellt allen Vertreibern sämtliche 

sachgerechten Informationen zu dem 

Finanzinstrument und dem 

Produktgenehmigungsverfahren, 

einschließlich des bestimmten Zielmarkts 

des Produkts, zur Verfügung. 

 Wenn eine Wertpapierfirma 

Finanzinstrumente anbietet oder 

empfiehlt, die sie nicht kreiert, muss sie 

über angemessene Vorkehrungen 

verfügen, um die im vorstehenden 

Unterabsatz genannten Informationen zu 

erhalten und die Merkmale und den 

beabsichtigten Zielmarkt jedes 

Finanzinstruments zu verstehen. 

 Durch diese Maßnahmen, Verfahren und 

Vorkehrungen werden alle anderen 

Anforderungen nach dieser Richtlinie 

und der Verordnung (EU) Nr. …/…*, 

einschließlich derjenigen, die sich auf 

Offenlegung, Eignung oder 

Angemessenheit, Ermittlung von 

Interessenkonflikten und den Umgang 
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mit ihnen sowie Anreize beziehen, nicht 

berührt.  

Or. en 

Begründung 

Text aus Artikel 24 Absätze 4–6 der MiFID eingefügt. 

 

19.2.2014 A7-0085/11 

Änderungen  11 
Sven Giegold 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A7-0085/2014 
Werner Langen 
Versicherungsvermittlung 

KOM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 25 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Ein Versicherungsvermittler muss auf 

Dauer wirksame organisatorische und 

verwaltungsmäßige Vorkehrungen für 

angemessene Maßnahmen treffen um zu 

verhindern, dass Interessenkonflikte im 

Sinne des Artikels 23 den 

Kundeninteressen schaden. 

 Ein Versicherungsunternehmen, das 

Finanzinstrumente zum Verkauf an 

Kunden kreiert, hat ein Verfahren für die 

Genehmigung jedes einzelnen 

Versicherungsprodukts oder jeder 

wesentlichen Anpassung bestehender 

Versicherungsprodukte beizubehalten, zu 

betreiben und zu überprüfen, bevor es an 

Kunden vermarktet oder vertrieben wird. 

 In dem Produktgenehmigungsverfahren 

wird ein bestimmter Zielmarkt für 

Endkunden innerhalb der jeweiligen 

Kundengattung für jedes Produkt 

festgelegt und sichergestellt, dass alle 
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einschlägigen Risiken für diesen 

bestimmten Zielmarkt abgeschätzt werden 

und dass die beabsichtigte 

Vertriebsstrategie dem bestimmten 

Zielmarkt entspricht. 

 Das Versicherungsunternehmen hat 

außerdem von der Firma angebotene oder 

vermarktete Finanzinstrumente 

regelmäßig zu überprüfen und dabei alle 

Ereignisse zu berücksichtigen, die 

wesentlichen Einfluss auf das potentielle 

Risiko für den bestimmten Zielmarkt 

haben könnten. Außerdem muss es 

zumindest beurteilen, ob das Produkt 

weiterhin den Bedürfnissen des 

bestimmten Zielmarkts entspricht und ob 

die beabsichtigte Vertriebsstrategie immer 

noch geeignet ist. 

Or. en 

Begründung 

Der Text aus Artikel 16 Absatz 3 der MiFID ist in Artikel 25 der Richtlinie über 

Versicherungsvermittlung einzufügen. 

 

 


